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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Steuerstundungsmodell: Rolle des Gründungsgesellschafters und Relevanz von 
Verlusten aus der Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags  
Urteil vom 02.10.2025, Az: IV R 14/23  

2. Firmenwagen: Keine vorteilsmindernde Berücksichtigung der vom Arbeitneh-
mer getragenen Stellplatzkosten 
Urteil vom 09.09.2025, Az: VI R 7/23  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Steuerstundungsmodell: Rolle des Gründungsgesellschafters und Relevanz von 

Verlusten aus der Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags  
Urteil vom 02.10.2025, Az: IV R 14/23 
1. Das für die Annahme einer modellhaften Gestaltung im Sinne des § 15b Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) erforderliche "vorgefertigte Konzept" muss sowohl 
bezogen auf den Geschäftsgegenstand der Gesellschaft als auch auf ihre Konstruktion 
bereits vor der eigentlichen Investitionsentscheidung durch den oder die Initiatoren 
festgelegt worden sein (Bestätigung der Rechtsprechung). 
 
2. Ein Steuerstundungsmodell im Sinne von § 15b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EStG 
kann auch vorliegen, wenn die prognostizierten Verluste auf der Inanspruchnahme ei-
nes Investitionsabzugsbetrags gemäß § 7g Abs. 1 EStG beruhen. Entsprechende Ver-
luste sind auch bei der Berechnung der "Nichtaufgriffsgrenze" des § 15b Abs. 3 EStG 
zu berücksichtigen. 
 
3. Ob ein Gründungsgesellschafter den Beschränkungen des § 15b EStG unterliegt, 
hängt davon ab, ob er wie ein passiver Investor aufgetreten ist oder ob er das "vorge-
fertigte Konzept" nicht nur unwesentlich mitbestimmt hat. 
 
4. Der Initiator und Entwickler eines "vorgefertigten Konzepts" unterliegt nicht allein 
deshalb, weil er sich an dem "Steuerstundungsmodell" zu den gleichen Bedingungen 
wie die übrigen Anleger beteiligt, der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15b 
EStG . 
  
 

  
2. Firmenwagen: Keine vorteilsmindernde Berücksichtigung der vom Arbeitneh-

mer getragenen Stellplatzkosten 
Urteil vom 09.09.2025, Az: VI R 7/23 
Die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage tritt als eigenstän-
diger Vorteil neben den Vorteil für die Nutzung eines betrieblichen Kfz zu privaten 
Fahrten. Vom Arbeitnehmer getragene Stellplatzkosten mindern daher den geldwerten 
Vorteil aus der Kfz-Überlassung nicht. 
  

 

 


